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Grundsätze und Ziele des Anerkennungsverfahrens

• Rechtskonformität und Anerkennung nach Vorgabe der Lissabon Konvention
• Transparenz
• Fairness
• Effizienz
• Studierendenorientierung
• Qualitätssicherung
• Förderung der Mobilität und der Anerkennung
• …
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Anerkennung nach der Vorgabe der Lissabon Konvention –
„wesentlicher Unterschied“

• Anpassung des Hessischen Hochschulgesetzes (hhg) im Jahr 2015 (§ 18 Abs 5 hhg).
• Prüfungsordnungen der Philipps-Universität regeln Anerkennung seit 2012 (Handreichung 

zur Anerkennung von Studien-und Prüfungsleistungen, Philipps-Universität Marburg).
• Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen werden grundsätzlich anerkannt, 

soweit keine wesentlichen Unterschiede der erworbenen Kompetenzen festgestellt werden 
können.

• Es gilt die Beweislastumkehr, Mitwirkungspflicht und Informationspflicht.
• Die Anerkennung erfolgt auf Basis einer gesamt Betrachtung der erbrachten Leistung auf 

Modulebene.

3

https://www.uni-marburg.de/de/international/ins-ausland/studierende/anerkennung/handreichung-zur-anerkennung-von-studien-und-pruefungsleistungen.pdf


Learning Agreement als „Vorabbestätigung“ der Anerkennung

• Im Vorfeld eines Auslandsaufenthalts geschlossener über die zu erbringenden Leistungen 
und deren Anerkennung.
 Anerkennung wird garantiert (ohne Vorbehalte)
 Transparenz 
 Keine Unsicherheiten 
 Keine Diskrepanzen bei der Anerkennung.

• Die Prüfungsordnungen regeln auch das Vorliegen eines Learning Agreements vor jedem 
Auslandsaufenthalt.
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Zuständigkeiten am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften

• Vor 2012: Prüfung der Anerkennung durch die jeweiligen Modulverantwortlichen.
• Heute: Der Prüfungsausschuss trägt die Verantwortung und

– delegiert die Anerkennung von Prüfungsleistungen an den ECTS-Beauftragten
• Anerkennungsprüfung und Anerkennungsentscheidungen erfolgt durch den ECTS-

Beauftragten. 
• Bei Grundsatzentscheidungen oder besonderen Fällen erfolgt eine Rückkopplung mit dem 

Prüfungsausschuss.
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Schritte zum Learning Agreement in Anerkennungsverfahren:
1. Information und Beratung
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Informationspflicht und Transparenz
 Frühzeitige Beratung nach der Zuteilung/ Nominierung an der Gastuniversität
 Informationen zum Anerkennungsverfahren
 Modulübersichten und Modulhandbücher
 Anerkennungsmöglichkeiten und Auslandmodule
 Bereitstellung der digitalen Anerkennungshistorie-Datenbank (ILIAS)



Schritte zum Learning Agreement in Anerkennungsverfahren:
2. Antragsstellung im digitalen Anerkennungsformular (ILIAS)
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Idealfall: Kurswahl vor dem Aufenthalt und sobald die Kursinformationen zur Verfügung stehen.
• Empfehlung: 24-30 ECTS + Alternativkurse

Antragsstellung über das digitale Anerkennungsformular in ILIAS:
 Studierendeninformationen (Heimatuniversität)
 Informationen zur Gastuniversität und Studium
 Kursinformationen
 Bearbeitungsprozess und Anerkennungsentscheidung

 Datenbank: Anerkennungshistorie



Schritte zum Learning Agreement in Anerkennungsverfahren: 
3. Prüfung und Anerkennungsentscheidung 
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• Überprüfung der Unterlagen und des Antrags anhand der Kriterien. 
• Nutzung der digitalen Datenbank der Anerkennungshistorie (ILIAS)
• Die Anerkennungsentscheidung wird wiederum in ILIAS übersichtlich verfügbar gestellt.
• Ablehnungen müssen begründet werden.
• Ggf. Umrechnung der ausl. credits in ECTS und/ oder Verrechnung von ECTS.
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Schritte zum Learning Agreement in Anerkennungsverfahren:
4. Learning Agreement (vor dem Aufenthalt)
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• Übertragung der Anerkennung von ILIAS in das Learning Agreement (Mobility Online).
• Möglichkeit der Anpassung während des Aufenthaltes (bereits geprüfter Alternativkurs oder 

neuer Antrag)

 Garantierte Anerkennung und Schaffung von Transparenz



Schritte zum Learning Agreement in Anerkennungsverfahren:
5. Anerkennung (nach dem Aufenthalt)
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• Vollständige Anerkennung der Leistungen wie im Learning Agreement vereinbart anhand 
des Leistungsnachweises (Keine Wahlmöglichkeit).
– D.h. auch Fehlversuche werden anerkannt.

• Notenumrechnung gemäß des Beschlusses des Prüfungsausschusses zur einheitlichen 
Notenumrechnung (Modifizierte bayrische Formel oder spezifische Regelung).
– Einige Module sind unbenotet (z.B. Schlüsselqualifikation).
– Unbenotete Leistungen werden auch unbenotet anerkannt.

• Erstellung einer Äquivalenzbescheinigung (Anerkennungsbescheid) mit Widerrufsbelehrung.
• Anerkannte Leistungen werden im Transcript of Records als solches gekennzeichnet.



Herausforderungen
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• Digitalisierung (->PIM)
• Transparenz (Informationen, Lernzielorientierte Modulbeschreibungen).



Einige Problemfälle in der Praxis
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• Kursinformationen sind sehr spät zu Beginn des Semester oder unzureichend verfügbar.
• Eingeschränkte Kurswahl an der Gastuniversität erschwert die Anerkennung.
• Keine vollständige Anerkennung der Auslandsleistungen möglich, wenn Leistungen bereits 

an der Heimatuni vor dem Aufenthalt absolviert wurden.
• Keine vollständige Anerkennung aller ECTS möglich, wenn die ECTS stark variieren. 
• Diskrepanz zwischen Learning Agreement und Leistungsnachweis.



Fragen und Anregungen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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